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Zentralheizungen
Hierzu zählen alle hand- und automatisch beschickten Holz-
heizkessel.

Die Leistungsgrenze für Emissionsanforderungen und deren 
Überwachung wurde von 15 kW auf 4 kW Nennleistung 
gesenkt.

Für Bestandsanlagen (Errichtung vor 22.03.2010) gelten 
folgende Übergangsregelungen.

Errichtung der Anlage Einhaltung der Grenzwerte 
der Stufe 1

bis 31.12.1994 01.01.2015

01.01.1995 bis 31.12.2004 01.01.2019

01.01.2005 bis 21.03.2010 01.01.2025

Neuanlagen benötigen ein Pufferspeichervolumen von 
mindestens 55 l je kW Nennwärmeleistung; bei automatisch 
beschickten Anlagen lediglich mindestens 20 l je kW. 

Ihr Schornsteinfeger informiert Sie rechtzeitig u.a. über 
den Zeitpunkt der einzuhaltenden Grenzwerte.

Einzelraumfeuerstätten
Hierzu zählen die verbreiteten Kamin- und Kachelöfen.

Neuanlagen müssen Emissionswerte der Stufen 1 und 
2 sowie Mindestwirkungsgrade einhalten. Diese können 
durch eine Bescheinigung des Herstellers oder eine Mes-
sung durch den Schornsteinfeger nachgewiesen werden.

	

Für Bestandsanlagen müssen die Anforderungen der Stufe 0 
bis 31.12.2013 nachgewiesen werden. Anderenfalls muss 
die Anlage mit einer nachgeschalteten Einrichtung zur 
Staubminderung (z.B. Abscheider) ausgestattet oder außer 
Betrieb genommen werden. Dabei gelten Übergangsfristen 
für bestehende Anlagen.

Datum auf dem Typschild Nachrüstung 
oder Außerbetriebnahme

bis 31.12.1974 oder 
nicht feststellbar

31.12.2014

01.01.1975 bis 31.12.1984 31.12.2017

01.01.1985 bis 31.12.1994 31.12.2020

01.01.1995 bis 21.03.2010 31.12.2024

Vor 1950 errichtete Feuerstätten, nichtgewerbliche 
Herde und Backöfen < 15 kW, offene Kamine, Grundöfen 
und Einzelraumfeuerungsanlagen für die ausschließliche 
Wärmeversorgung von Wohneinheiten sind von dieser 
Regelung ausgenommen.
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Bei handbeschickten Holzfeuerungen erfolgen Betreiberberatungen zu Bedienung, 
Lagerung und Besonderheiten beim Umgang mit festen Brennstoffen durch Schorn-
steinfeger innerhalb eines Jahres nach Errichtung oder bei Betreiberwechsel, bei 
Einzelraumfeuerungen spätestens bis 31.12.2014.

* Für Scheitholzfeuerungsanlagen gelten die Grenzwerte der Stufe 2 erst ab dem 1.1.2017.
   A = >50≤150kW
  B = >15≤50kW
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